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DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

7052/l-Pr 1/80 

An den 

dl.'ß Ndlll'n~lt .• "" ~\-. (;"~Il.l.:,-h. " I~" -,' 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

'11(2 lAS 

1980 -10- 2 3 
zu 1':f521J 

Wie n 

zur Zahl 752/J-NR/1980 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum National

rat Dkfm. DDr. K ö n i g und Genossen (752/J), betreffend 

die Abhaltung von r'leditationsübungen in Gefangenenhäusern, 

beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: 

Udo Preis hat in einem an mich gerichteten Schreiben 

vom 22.4.1980 um eine Aussprache über seinen Vorschlag zur 

Anwendung von Meditation im Strafvollzug ersucht. Konkrete 

Vorschläge hat er in diesem Zusammenhang nicht erstattet, 

insbesondere hat er nicht auf Werner Kniesek Bezug genommen. 

Zu 2: 

Udo Preis hat keine finanziellen Forderungen gestellt. 

Zu 3: 

Der Leiter der für den Maßnahmenvollzug zuständigen 

Fachabteilung des Bundesministeriums für Justiz hat in 

dieser Eigenschaft einem Redakteur der Tageszeitung "Kurier" 

gegenüber allgemein erklärt, daß für den Fall der Brauch

barkeit der von Udo Preis vorgeschlagenen Maßnahmen für 

die Rehabilitation geistig abnormer Rechtsbrecher die 

Anwendung dieser Maßnahmen nicht am Geld scheitern sollte. 

Zu 4 und 5: 

Im Bundesministerium für Justiz hat keine Bespre

chung über die Vorschläge des Udo Preis unter Beiziehung 

von Univ.Doz. Dr. Sluga stattgefunden. Der Leiter der 

zuständigen Fachabteilung hat Udo Preis empfohlen, sich 
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mit Univ.Doz. Dr. Sluga in Verbindung zu setzen. Wie 

Dr. Sluga dem Bundesministerium für Justiz mitgeteilt hat, 

hat ein psychiatrisch-psychologisches Team mit Udo Preis 

dessen Vorschläge in der psychiatrischen Universitätskli

nik erörtert. Ober eine Anwendung von Meditation bei 

einem bestimmten Strafgefangenen ist dabei nicht gespro

chen worden. Das Team hat die Vorschläge von Udo Preis 

nicht befürwortet und auch dessen fachliche Qualifikation 

für eine psychotherapeutische Betreuung von Strafgefan

genen nicht geprüft. 

Zu 6: 

Ich verweise auf meine Antwort zu 4 und 5. 

23. Oktober 1980 
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